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90 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXII. GP 

 

Bericht 
des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (43 der Beilagen): Übereinkommen zur Gründung der 
Internationalen Organisation für Rebe und Wein samt Note 

Im Rahmen einer Internationalen Konferenz wurde am 3. April 2001 ein Übereinkommen über die 
Gründung der Internationalen Organisation für Rebe und Wein beschlossen. Das Übereinkommen zur 
Gründung der Internationalen Organisation für Rebe und Wein soll das Übereinkommen zur Schaffung 
des Internationalen Weininstitutes vom 29. November 1924, BGBl. Nr. 63/1930, dem Österreich am 
17. September 1929 beigetreten ist, ersetzen. 
Der gegenständliche Staatsvertrag hat gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden Charakter und bedarf 
daher gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung durch den Nationalrat. Er enthält keine 
verfassungsändernden oder verfassungsergänzenden Bestimmungen. Der Staatsvertrag hat nicht 
politischen Charakter und ist der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbereich 
zugänglich, sodass eine Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. 
Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B-VG ist erforderlich, da 
Angelegenheiten, die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 
Der Staatsvertrag ist in französischer, spanischer und englischer Sprache gleichermaßen verbindlich. 
Hinsichtlich der Kundmachung des Staatsvertrages hat die Bundesregierung dem Nationalrat daher 
vorgeschlagen, gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG die authentischen Sprachfassungen in englischer und 
spanischer Sprache durch Auflage im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 
kundzumachen. 
 
Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft hat den gegenständlichen Staatsvertrag in seiner Sitzung am 
16. Mai 2003 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich im Anschluss an die 
Ausführungen des Berichterstatters die Abgeordneten Klaus Wittauer, Heinz Gradwohl, Dipl.-Ing. 
Wolfgang Pirklhuber, Ing. Hermann Schultes und Rainer Wimmer sowie der Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Dipl.-Ing. Josef Pröll.  
Bei der Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, dem Hohen Haus die Genehmigung des 
Abschlusses dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 
Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft vertritt weiters einstimmig die Auffassung, dass die 
Bestimmungen des Staatsvertrages zur unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Bereich 
ausreichend determiniert sind, sodass sich eine Beschlussfassung des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 
B-VG zur Erfüllung des Staatsvertrages erübrigt. 
Ebenso wurde einstimmig beschlossen, dass die englische und spanische Sprachfassung dadurch 
kundgemacht werden sollen, dass sie zur öffentlichen Einsichtnahme beim Bundesministerium für 
auswärtige Angelegenheiten aufliegen. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Abgeordneter Dipl.-Ing. Günther Hütl gewählt. 
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Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 
1. Der Abschluss des Staatsvertrages: Übereinkommen zur Gründung der Internationalen Organisation 

für Rebe und Wein samt Note (43 der Beilagen) wird genehmigt. 
2. Gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG hat die Kundmachung dieses Staatsvertrages in englischer und 

spanischer Sprache durch Auflage im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten zu 
erfolgen. 

Wien, 2003 05 16 

 Dipl.-Ing. Günther Hütl Fritz Grillitsch 
 Berichterstatter Obmann 


